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Dienstvereinbarung 

zur Erfüllung der 

Arbeitszeitanforderungen 

nach dem Mindestlohngesetz 

für die Hochschule Düsseldorf 

Vom 11.01.2017 
 

 

Zwischen der Präsidentin der Hochschule Düsseldorf und dem Personalrat der wissenschaftlichen 

und künstlerischen Beschäftigten der Hochschule Düsseldorf wird nachfolgende Dienstvereinbarung 

geschlossen. 
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§ 1 – Ziel 
 

Zweck der Dienstvereinbarung ist die Erfüllung der Dokumentationspflichten aus dem Mindestlohn-

gesetz vom 11.08.2014 und die Ermöglichung eines Zeitausgleichs nach § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes. 

 

 

§ 2 – Geltungsbereich 
 

Die Dienstvereinbarung gilt für alle Hilfskräfte nach § 46 des Gesetzes über die Hochschulen des 

Landes Nordrhein-Westfalen (HG NRW), die gemäß § 5 LPVG NRW unter den Geltungsbereich des 

nordrhein-westfälischen Personalvertretungsgesetzes fallen. 

 

 

§ 3 – Regelungen 
 

(1) Beginn, Ende und Dauer der jeweiligen täglichen Arbeitszeit werden von den Beschäftigten ab 

dem 01.03.2017 spätestens bis zum Ablauf des 7. Kalendertages, der auf den Tag der Arbeits-

leistung folgt, erfasst und monatlich der betreffenden Organisationseinheit per E-Mail zur Kontrolle 

vorgelegt. 

 

(2) Die Erfassung erfolgt mittels einer Excel-Tabelle (siehe anliegendes Muster), welches den Be-

schäftigten jeweils zu Beginn ihres Beschäftigungsverhältnisses durch das Dezernat Personal und 

Recht übersandt wird. Eine Umstellung auf ein anderes Verfahren zur Zeiterfassung kann einver-

nehmlich jederzeit mit angemessenem Vorlauf erfolgen.  

 

(3) Mit der Erfassung der Arbeitszeiten wird gleichzeitig ein Arbeitszeitkonto geführt, welches die 

tatsächlichen Arbeitszeiten und die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit monatsbezogen gegenüber-

stellt. Bezahlte Urlaubs- und Krankheitszeiten werden wie Arbeitszeiten behandelt.  

 

(4) Das Zeitguthaben darf maximal 50% der vereinbarten Arbeitszeit für den jeweiligen Monat betra-

gen. Zeitguthaben müssen spätestens innerhalb von zwölf Kalendermonaten nach ihrer monatlichen 

Erfassung durch bezahlte Freizeitgewährung ausgeglichen werden. Bei Beendigung des Beschäfti-

gungsverhältnisses muss das Zeitguthaben „0“ betragen. 

 

(5) Die Arbeitszeitkonten werden entsprechend den Vorgaben des Mindestlohngesetzes zwei Jahre 

aufbewahrt; die Archivierung erfolgt zentral. Dazu übersenden die Beschäftigten die ausgefüllte Datei 

unverzüglich nach Ende ihres Beschäftigungsverhältnisses an die vorgegebene E-Mail-Adresse. 

Nach Ende der Aufbewahrungsfrist werden die Daten gelöscht. 

 

(6) Bestehende Listen werden durch das eingeführte System ersetzt. 

 

(7) Bei Differenzen über den Inhalt der elektronischen Zeiterfassung ist der Personalrat der wissen-

schaftlichen und künstlerischen Beschäftigten hinzuzuziehen. 

 

 

§ 4 – In-Kraft-Treten, Laufzeit 
 

Die vorstehende Dienstvereinbarung tritt am Tag ihrer Unterzeichnung in Kraft. Sie kann mit einer 

Frist von sechs Monaten gekündigt werden. Für den Fall der Kündigung wird die Nachwirkung auf ein 

halbes Jahr nach Wirksamwerden der Kündigung begrenzt; bestehende Zeitguthaben sind in diesem 

Zeitraum auf „0“ zurückzuführen. Die Dienstvereinbarung tritt ohne Kündigung und ohne Nachwirkung 

außer Kraft, wenn die entsprechenden Anforderungen des Mindestlohngesetzes entfallen. 
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Düsseldorf, den 11.01.2017 

gez. 

Die Präsidentin 

der Hochschule Düsseldorf 

Prof. Dr. Brigitte Grass 

 

 

 

 

 

Düsseldorf, den 11.01.2017 

gez. 

Der Personalrat 

der wissenschaftlichen und künstlerischen Beschäftigten 

der Hochschule Düsseldorf 
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Anlage 
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